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Landessatzung M-V 

§ 10b Absatz 3: 
 
1Jeder stimmberechtigte Pirat hat dabei für jeden 
Bewerber genau eine Stimme zu vergeben, mit der er 
den Bewerber entweder ablehnen (Nein) oder ihm 
zustimmen (Ja) kann. 2Im Falle der Zustimmung 
muss er seine Stimme zugleich gewichten und 
zwischen null und sechs Punkte vergeben. 3Gültig 
sind alle abgegebenen Stimmzettel, auf denen hinter 
jedem Bewerber genau ein Feld angekreuzt ist. 














